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Öffentliche Ausschreibung: 
 
 
Maßnahme: Lieferung von Mittagsverpflegung für städtische Kindertageseinrichtun-
gen.  
 
Art und Umfang der Arbeiten: Herstellung und Lieferung von frisch zubereiteter und porti-
onierter Mittagsverpflegung (Kindermenü) für derzeit 6 Kindertageseinrichtungen. Das Essen 
muss konvectomat-tauglich sein (so genanntes Cook-Chill-Verfahren; keine Tiefkühlkost und 
keine Warmverpflegung) und besteht aus einer Kinderportion einschließlich Nachtisch. Die 
Anlieferung erfolgt täglich. Der Lieferumfang umfasst ca. 6.300 Essen monatlich bzw. ca. 
70.000 Essen für den kompletten Vertragszeitraum.  
 
Ausführungszeit: 01.01.2011 – 31.12.2011.  
 
Name und Anschrift der Vergabestelle: Stadt Brühl - Stabsstelle Justitiariat und Zentrale 
Vergabestelle - Uhlstraße 3, 50321 Brühl, Tel.-Nr. 02232/794960 oder 795030, Telefax -Nr. 
02232/795040.  
 
Eröffnungstermin: 06.09.2010 um 11:00 Uhr bei der Stabsstelle Justitiariat und Zentrale 
Vergabestelle, Uhlstraße 3, Zimmer A 128.  
 
Bindefrist: Der Bieter ist bis zum 20.10.2010 an sein Angebot gebunden.  
 
Schutzgebühr/Zahlungsweise: Die Schutzgebühr beträgt 5,50 €; dieser Betrag ist auf das 
städtische Konto Nr. 133 000 100 Kreissparkasse Köln, BLZ 370 502 99, zu überweisen. Bei 
der Überweisung ist der Verwendungszweck „431100 / 11060770 Schutzgebühr Aus-
schreibungen“ anzugeben. Die Unterlagen können ab dem 02.08.2010 bei der Vergabe-
stelle gegen Vorlage des Einzahlungsbeleges abgeholt oder angefordert werden.  
 
Sonstiges: Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen. Die Erteilung des Auftra-
ges kann davon abhängig gemacht werden, dass eine gültige Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Wohnsitz- und Betriebsfinanzamtes und der Nachweis einer ausreichenden Haft-
pflichtversicherung vorliegen. Die Zahlungsbedingungen richten sich nach  §17 VOL/B. Zur 
Nachprüfung von behaupteten Verstößen gegen Vergabebestimmungen kann sich der Be-
werber oder Bieter an den Landrat des Rhein-Erft-Kreises als Untere staatliche Verwaltungs-
behörde, Willy-Brandt-Platz 1, 50126 Bergheim, wenden. 

 
Brühl, den 27.07.2010 
 
In Vertretung 
 
Brandt 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
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